
Seite 1 von 1

Schlagwort-Nr. 23080. Online seit 18.09.2015, aktualisiert am 26.06.2019.

Bayerischer Kirchenvertrag mit der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
rechts des Rheins vom 15. November 1924,
Artikel 25

"I. Wie weit für die Verbesserung der Ruhestands- und

Hinterbliebenenversorgung der Geistlichen, dann zur Deckung der

Kosten der Landessynode, des Landessynodalausschusses und der

Predigerseminare freiwillige Staatszuschüsse gewährt werden, bemißt

sich nach den jeweiligen Willigungen des Staatshaushaltes.

II. Der Besitzstand der Kirche bei der Regelung der freiwilligen

staatlichen Seelsorgereinkommensergänzung für die Zeit, während deren

eine Pfründe oder Stelle nicht besetzt ist, bleibt gewahrt."
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